
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/5/12 4Ob44/53,
4ob118/59, 9ObA134/95,

1Ob2050/96v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1953

file:///


Norm

AngG §23 Abs1 ID

KO §25

KO §46

Rechtssatz

Sowohl die Entgeltansprüche der Angestellten für die Zeit von der Konkurserö nung bis zur Beendigung des

Dienstverhältnisses infolge Kündigung durch den Masseverwalter - also bis zum Ende der gesetzlichen Kündigungsfrist

- als auch der Abfertigungsanspruch sind als Masseforderungen zu behandeln.

Entscheidungstexte

4 Ob 44/53

Entscheidungstext OGH 12.05.1953 4 Ob 44/53

Veröff: Arb 5729 = SozM IE,25

4 ob 118/59

Entscheidungstext OGH 24.11.1959 4 ob 118/59

Veröff: JBl 1960,394

9 ObA 134/95

Entscheidungstext OGH 08.11.1995 9 ObA 134/95

Gegenteilig; Beisatz: Abfertigungsansprüche aus der Beendigung nach § 25 Abs 1 KO sind Konkursforderungen (§

25 Abs 1 KO in der Fassung IRÄG 1994). (T1) Veröff: SZ 68/211

1 Ob 2050/96v

Entscheidungstext OGH 26.07.1996 1 Ob 2050/96v

Auch; nur: Die Entgeltansprüche der Angestellten für die Zeit von der Konkurseröffnung bis zur Beendigung des

Dienstverhältnisses infolge Kündigung durch den Masseverwalter - also bis zum Ende der gesetzlichen

Kündigungsfrist - sind als Masseforderungen zu behandeln. (T2) Veröff: SZ 69/170

Schlagworte

SW: Insolvenz, Gehalt, Auflösung, Ende, Eröffnung, Konkurs, Höhe, Ausmaß, Umfang, Geltendmachung, Berechnung,

Bemessung
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